
 
 
Anlage 4 zum Batterie-Partnervertrag mit INTERZERO Circular Solutions Europe GmbH 
 
 

Symbol für die getrennte Sammlung 
 
 
 

 
 
Hersteller, die Batterien oder Batteriesätze in Verkehr 
setzen, haben diese mit dem in Anhang 2 abgebildeten 
Symbol zu kennzeichnen  (§ 6 Abs. 1 Batterien-VO). 
 
Das Symbol muss mindestens 3% der größten Seitenflä-
che der Batterie, des Akkumulators oder des Batteriesat-
zes, höchstens jedoch eine Fläche von 5 × 5 cm, einneh-
men. Bei zylindrischen Formaten muss das Symbol min-
destens 1,5% der Oberfläche der Batterie oder des Ak-
kumulators, höchstens jedoch eine Fläche von 5 × 5 cm, 
einnehmen (Anhang 2 Batterien-VO). 
 
Hersteller, die Geräte- oder Fahrzeugbatterien in 
Verkehr setzen, haben deren Kapazität spätestens ab 
26. September 2009 in sichtbarer, lesbarer und 
dauerhafter Form auf der Batterie anzugeben (§ 6 Abs. 
2 Batterien-VO). 
 
Hersteller, die Batterien in Verkehr setzen, die mehr als 
0,0005% Quecksilber, mehr als 0,002% Cadmium oder 
mehr als 0,004% Blei enthalten, haben diese mit dem 
chemischen Zeichen für das betreffende Metall (Hg, Cd 
oder 

Pb) entsprechend Anhang 2 zu kennzeichnen (§ 6 Abs. 
3 Batterien-VO). 
 
Das chemische Zeichen mit der Angabe des enthaltenen 
Schwermetalls ist unterhalb des Symbols aufzudrucken; 
das chemische Zeichen muss eine Fläche von mindes-
tens einem Viertel der Größe des Symbols einnehmen 
(Anhang 2 Batterien-VO). 
 
Die Symbole und Zeichen müssen so aufgedruckt wer-
den, dass sie gut sichtbar, lesbar und dauerhaft sind. 
 
Würde die Größe des Symbols oder des chemischen 
Zeichens aufgrund der Abmessungen der Batterie oder 
des Batteriesatzes weniger als 0,5 × 0,5 cm betragen, so 
muss die Batterie oder der Batteriesatz nicht gekenn-
zeichnet werden; stattdessen ist das Symbol oder das 
chemische Zeichen in der Größe von mindestens 1 × 1 
cm auf die Verpackung zu drucken (§ 6 Abs. 4 Batterien-
VO) 




